
 
 
 
 
 
 

 
Vertragsgrundlagen zum 

Prämien-Schutzschirm 
 
 
 

 
Bedingungen für den Prämien-Schutzschirm 

Zusatzversicherung für Prämienbefreiung bei Ableben 
Stand 09/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

S
A

P
 5

4
9
4

6
 0

9
.2

0
2

1
 



 
Generali Versicherung AG, Aktiengesellschaft mit Sitz in Wien, Firmenbuch HG Wien: FN 38641a, UID-Nr. ATU 36872407, generali.at. 
Die Gesellschaft gehört zur Unternehmensgruppe der Assicurazioni Generali S.p.A., Triest, eingetragen im 
Versicherungsgruppenregister der IVASS unter der Nummer 026. 
Unser Informationsblatt zur Datenverarbeitung ist unter generali.at/datenschutz abrufbar oder kann beim Generali Kundenservice 
angefordert werden. 

   Seite 2 von 4 

 

Inhaltsverzeichnis 
 

 Was verstehen wir unter welchem Begriff? 3 

 Die Bestimmungen im Detail 3 
Artikel 1 Wie lange kann die Versicherungsdauer des Prämien-Schutzschirms sein? ..............................................................3 

 Prämienzahlung 3 
Artikel 2 Wie lange sind die Prämien für den Prämien-Schutzschirm zu bezahlen? .................................................................3 

Artikel 3 Was passiert, wenn Sie die Prämie nicht bezahlen? ...................................................................................................3 

 Kosten 3 
Artikel 4 Welche Kosten werden verrechnet? ...........................................................................................................................3 

 Versicherungsschutz 3 
Artikel 5 Was ist der Versicherungsfall? ....................................................................................................................................3 

Artikel 6 Wann zahlen wir die Versicherungsleistung nicht? .....................................................................................................3 

Artikel 7 Wann entsteht und wann endet der Anspruch auf die Leistung? ...............................................................................3 

Artikel 8 Was muss der Bezugsberechtigte im Versicherungsfall machen?..............................................................................3 

 Leistung 4 
Artikel 9 Welche Leistung erbringen wir im Versicherungsfall? .................................................................................................4 

Artikel 10 Was passiert mit dem Hauptvertrag, wenn wir die Prämienzahlung übernehmen (Leistungsphase der 

Zusatzversicherung)? ...............................................................................................................................................................4 

 Allgemeine Informationen 4 
Artikel 11 Wie hängt der Prämien-Schutzschirm mit der Hauptversicherung zusammen? ......................................................4 

Artikel 12 Kann die Zusatzversicherung gekündigt werden? ...................................................................................................4 

Artikel 13 Können wir vom Vertragsabschluss zurücktreten? ..................................................................................................4 

 

 



 
Generali Versicherung AG, Aktiengesellschaft mit Sitz in Wien, Firmenbuch HG Wien: FN 38641a, UID-Nr. ATU 36872407, generali.at. 
Die Gesellschaft gehört zur Unternehmensgruppe der Assicurazioni Generali S.p.A., Triest, eingetragen im 
Versicherungsgruppenregister der IVASS unter der Nummer 026. 
Unser Informationsblatt zur Datenverarbeitung ist unter generali.at/datenschutz abrufbar oder kann beim Generali Kundenservice 
angefordert werden. 

   Seite 3 von 4 

 
Wenn in diesen Bedingungen nichts anderes geregelt ist, gelten sinngemäß die Bedingungen für die Hauptversicherung. 
 
 

 Was verstehen wir unter welchem Begriff? 
Wir erklären die Begriffe in den Vertragsgrundlagen der 
Hauptversicherung. Die Hauptversicherung ist die Versiche-
rung, zu der Sie diese Zusatzversicherung gewählt haben. 
Bitte lesen Sie die Begriffe dort nach. 
Mit „wir“ meinen wir die Generali Versicherung AG. 
 

 Die Bestimmungen im Detail 
 

Artikel 1  
Wie lange kann die Versicherungsdauer des Prämien-
Schutzschirms sein? 
Die Dauer der Zusatzversicherung ist in den Vertrags-
dokumenten vereinbart und endet spätestens zum Ende 
der Prämienzahlung der Hauptversicherung. 
 

 Prämienzahlung 
 

Artikel 2  
Wie lange sind die Prämien für den Prämien-Schutzschirm 
zu bezahlen? 
Die Prämienzahlung endet mit dem Versicherungsende der 
Zusatzversicherung. 
 

Artikel 3  
Was passiert, wenn Sie die Prämie nicht bezahlen? 
Wenn keine Prämie mehr bezahlt wird, endet die Zusatz-
versicherung. 
 

 Kosten 
 

Artikel 4  
Welche Kosten werden verrechnet? 
In der Prämie für die Zusatzversicherung sind 

- die gesetzliche Versicherungssteuer, 
- die Abschlusskosten und 
- die Verwaltungskosten 

enthalten. 
 

 Versicherungsschutz 
 

Artikel 5  
Was ist der Versicherungsfall? 
Der Versicherungsfall tritt ein, wenn die versicherte Person 
der Zusatzversicherung während der Dauer dieser Zusatz-
versicherung stirbt. 

 
 

Artikel 6  
Wann zahlen wir die Versicherungsleistung nicht? 
6.1 Wir zahlen nicht, wenn die versicherte Person 

a) innerhalb von drei Jahren nach 
- Abschluss der Versicherung oder 
- Wiederherstellung der Versicherung  
Selbstmord begeht. 
 
Begeht die versicherte Person innerhalb von drei 
Jahren nach einer Änderung der Hauptversiche-
rung, bei der unsere Leistungspflicht erweitert 
wird, Selbstmord, zahlen wir den erhöhten Teil 
nicht. 
 
Wenn die versicherte Person Selbstmord aufgrund 
einem die freie Willensbestimmung ausschließen-
den Zustand krankhafter Störung der Geistestätig-
keit begeht und dafür Nachweise vorgelegt 
werden, zahlen wir trotzdem. 
 

b) an kriegerischen Handlungen oder an Unruhen auf 
Seiten der Unruhestifter teilgenommen hat und 
deshalb gestorben ist. 
 

c) stirbt, weil Österreich in kriegerische Ereignisse 
verwickelt wird oder von einer nuklearen, biologi-
schen, chemischen oder durch Terrorismus aus-
gelösten Katastrophe betroffen ist.  

 
In diesen Fällen endet die Zusatzversicherung ohne 
Leistung. 

 
6.2 Darüber hinaus können wir in bestimmten Fällen vom 

Vertrag zurücktreten. Auch in diesen Fällen zahlen wir 
keine Leistung. Die detaillierten Regelungen finden Sie 
in Artikel 13. 

 

Artikel 7  
Wann entsteht und wann endet der Anspruch auf die 
Leistung? 
7.1 Der Anspruch auf die Leistung entsteht mit Ablauf des 

Monats, in dem die versicherte Person gestorben ist. 
 
7.2 Der Anspruch auf die Leistung endet, wenn 

- die Dauer der Zusatzversicherung endet (Ende der 
Leistungsphase) oder 

- die Hauptversicherung beendet wird. 
 

Artikel 8  
Was muss der Bezugsberechtigte im Versicherungsfall 
machen? 
8.1 Der Bezugsberechtigte muss uns eine amtliche 

Sterbeurkunde der versicherten Person senden. 
Zusätzlich können wir einen Nachweis über die 
Todesursache verlangen. 
Die Kosten dafür zahlt der Bezugsberechtigte. 
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8.2 Wir übernehmen die Prämienzahlung der Haupt-

versicherung 
- sobald wir alle Unterlagen erhalten haben, 
- den Versicherungsfall geprüft haben und 
- der Anspruch vom Leistungsumfang gedeckt ist. 

 

 Leistung 
 

Artikel 9  
Welche Leistung erbringen wir im Versicherungsfall? 
Stirbt die versicherte Person der Zusatzversicherung, über-
nehmen wir bis zum Ablauf der Zusatzversicherung die 
weitere Prämienzahlung des Versicherungsvertrages. Somit 
entfällt auch die Prämienzahlung für die Zusatzversiche-
rung, solange wir die Prämienzahlung für die Hauptversi-
cherung übernehmen. Wenn die Hauptversicherung eine 
Prämiendynamik enthält, entfällt die Prämiendynamik. 
 

Artikel 10  
Was passiert mit dem Hauptvertrag, wenn wir die Prämien-
zahlung übernehmen (Leistungsphase der Zusatz-
versicherung)? 
10.1 Wir berechnen die Leistung aus der Hauptversiche-

rung so, als ob die Prämien ohne Prämiendynamik bis 
zum vereinbarten Ablauf der Zusatzversicherung be-
zahlt werden. 

 
10.2 Der Versicherungsnehmer kann zum Ablauf der 

Zusatzversicherung die Prämiendynamik zu diesem 
Zeitpunkt unverändert ohne Gesundheitsprüfung 
wieder einschließen. 

 
10.3 In der Leistungsphase kann die Aufstockungsoption 

der Hauptversicherung nicht in Anspruch genommen 
werden. Weiters sind Änderungen der Laufzeit oder 
der Prämienhöhe zur Hauptversicherung nicht mög-
lich. 
 

 

 Allgemeine Informationen 
 

Artikel 11  
Wie hängt der Prämien-Schutzschirm mit der 
Hauptversicherung zusammen? 
Die Zusatzversicherung muss zu einer Hauptversicherung 
eingeschlossen werden. Ohne Hauptversicherung kann 
diese Zusatzversicherung nicht bestehen. 
 
Wenn der Versicherungsnehmer die Hauptversicherung 
kündigt, dann endet auch die Zusatzversicherung (siehe 
Artikel 7). Ein eventuell bestehender Rückkaufswert der Zu-
satzversicherung (in der Leistungsphase) wird ausbezahlt.  
 

Artikel 12  
Kann die Zusatzversicherung gekündigt werden? 
12.1 Der Versicherungsnehmer kann die Zusatz-

versicherung kündigen. 
 
12.2 Wenn die Prämien der Hauptversicherung von der 

Generali bereits übernommen werden (Leistungs-
phase), dann kann die Zusatzversicherung nur 
gemeinsam mit der Hauptversicherung gekündigt 
werden. 

 

Artikel 13  
Können wir vom Vertragsabschluss zurücktreten? 
Es gilt dieselbe Regelung, wie bei den Bestimmungen zur 
vorvertraglichen Anzeigepflicht in den Bedingungen der 
Hauptversicherung.  
- Wir können von der Zusatzversicherung innerhalb von 

drei Jahren nach Vertragsabschluss zurücktreten, 
wenn Sie (Versicherungsnehmer) oder die versicherte 
Person uns falsche oder unvollständige Informationen 
gegeben haben, die für die Übernahme des Versiche-
rungsschutzes Bedeutung haben. 

- Bei absichtlich falschen Informationen (Arglist) können 
wir unbegrenzt zurücktreten. 
 

 
 


